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Synoptische Darstellung zur Totalrevision des Bevölkerungsschutzgesetzes 
 

1 Allgemeine Bestimmungen 
 
Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz regelt: 

a. den Vollzug der Bundesgesetzge-
bung über den Bevölkerungs- und Zi-
vilschutz, den Kulturgüterschutz so-
wie die wirtschaftliche Landesversor-
gung; 

b. die Vorbereitung und Durchführung 
von Massnahmen für den Schutz der 
Bevölkerung vor den Auswirkungen 
von Katastrophen, Notlagen und 
schweren Mangellagen; 

c. die Zusammenarbeit von Kanton, Ge-
meinden, Partnerorganisationen und 
Führungsstäben im Bevölkerungs-
schutz. 

 

§ 1 Zweck 
1 Dieses Gesetz regelt: 
a. den Vollzug der Bundesgesetzgebung 
über den Bevölkerungs- und den Kultur-
güterschutz; 
b. die Vorbereitung und Durchführung 
von Massnahmen für den Schutz der Be-
völkerung und ihrer Lebensgrundlagen 
vor den Auswirkungen von Grossereig-
nissen, Katastrophen, Notlagen, schwe-
ren Mangellagen und Krisen; 
c. die Zusammenarbeit von Kanton, Ein-
wohnergemeinden, Führungsstäben und 
Partnerorganisationen. 

Bst. a 
Mit der vorliegenden Revision soll die Gesetz-
gebung über den Bevölkerungsschutz und den 
Zivilschutz je in einem separaten Gesetz gere-
gelt werden. Der Zivilschutz ist eine der Partner-
organisationen des Verbundsystems Bevölke-
rungsschutz. Die anderen Partnerorganisatio-
nen sind die Polizei, die Feuerwehr, das Ge-
sundheitswesen sowie die technischen Be-
triebe. Sie sind jeweils in eigenständigen Geset-
zen, resp. ausserhalb des zu revidierenden Ge-
setzes geregelt.  

Die Bestimmungen im Bevölkerungsschutzge-
setz haben zum Teil koordinierenden und zum 
Teil verpflichtenden Charakter (Bsp.: Rechte 
und Pflichten der Führungsstäbe). Sie regeln 
u.a. auch die Zusammenarbeit zwischen den 
Partnerorganisationen und weiteren Beteiligten. 

Der Begriff der wirtschaftlichen Landesversor-
gung wird gestrichen. Ereignisse, die unter die 
bundesrechtlichen Bestimmungen zur wirt-
schaftlichen Landesversorgung fallen, werden 
über den Begriff der „schweren Mangellage“ in 
§ 6 erfasst. Die Bewältigung einer schweren 
Mangellage liegt in der Hoheit des Bundes und 
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wird durch das Bundesgesetz über die wirt-
schaftliche Landesversorgung (LVG, SR 531) 
geregelt. 
 
Bst. b 
Der Zusatz „und ihrer Lebensgrundlagen“ wurde 
eingefügt. Damit erfolgt eine Anpassung an die 
Terminologie von Art. 2 des aktuell geltenden 
Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz 
und den Zivilschutz (BZG, SR 520.1) sowie an 
das totalrevidierte BZG Bund Art. 2. 
 
Die beiden Begriffe „Grossereignis“ sowie 
„Krise“ wurden neu aufgenommen und definiert. 
Sie bezeichnen Ereignisse, bei denen das Ver-
bundsystem Bevölkerungsschutz zum Einsatz 
kommt und die bis jetzt vom Gesetz nicht er-
fasst wurden. Zwar existiert der Begriff „Gross-
ereignis“ bereits im geltenden Recht in § 14 
Abs. 2 BZG BL, wird aber nicht definiert. In die-
ser Bestimmung wird geregelt, dass die Scha-
denplatzkommandatinnen und –kommandanten 
bei einem Grossereignis die Führung auf dem 
Schadenplatz übernehmen. Die Einführung der 
Begriffe resp. die Erweiterung der Anwendung 
des Bevölkerungsschutzgesetzes auf zwei neu 
definierte Ereignisse, ist auf die Erfahrungen 
aus Einsätzen und Übungen zurückzuführen. 
Für die Definitionen der beiden Begriffe wird auf 
die nachfolgenden rev. §§ 3 und 8 verwiesen. 
Mit der Aufnahme des Grossereignisses in die 
kantonale Gesetzgebung wird auch der Revi-
sion des Bundesgesetzes Rechnung getragen, 
da im Bundesgesetz das Grossereignis eben-
falls aufgenommen wurde (vgl. Art. 2).   
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Alle Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
im Zusammenhang mit einem bewaffneten Kon-
flikt sind durch das übergeordnete Bundesrecht 
geregelt.  

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 7 Aufgaben der Partnerorganisatio-
nen 
1 Der Polizei obliegen insbesondere fol-
gende Aufgaben: 

a. die Warnung, die Alarmierung und die 
Verbreitung von Verhaltensanweisun-
gen; 

b. die Aufrechterhaltung von Sicherheit 
und Ordnung; 

c. die Verkehrsregelung. 

2 Der Feuerwehr obliegen insbesondere 
die Rettung und die allgemeine Scha-
denwehr. 
3 Dem Gesundheitswesen, einschliess-
lich des sanitätsdienstlichen Rettungswe-
sens, obliegt insbesondere die medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung und 
der Einsatzkräfte. 
4 Die Betriebe und Werke stellen das 
Funktionieren ihrer Einrichtungen sicher. 
5 Dem Zivilschutz obliegen namentlich 
folgende Aufgaben: 

a. die Betreuung Schutz suchender Per-
sonen; 

b. der Kulturgüterschutz; 

§ 2 Partnerorganisationen im Bevölke-
rungsschutz  

1 Partnerorganisationen im Bevölke-
rungsschutz sind: 
a. die Polizei; 
b. die Feuerwehr; 
c. das Gesundheitswesen, einschliess-
lich des sanitätsdienstlichen Rettungswe-
sens; 
d. die technischen Betriebe; 
e. der Zivilschutz. 
2 Die Partnerorganisationen arbeiten zum 
Schutz der Bevölkerung und ihrer Le-
bensgrundlagen soweit sinnvoll unter ei-
ner gemeinsamen Führung in der Vor-
sorge sowie der Bewältigung von Ereig-
nissen zusammen. 
3 Die zuständigen Behörden können wei-
tere kommunale und kantonale Stellen 
sowie private Organisationen und Einzel-
personen, soweit möglich gegen Ent-
schädigung, zur Zusammenarbeit mit 
dem Bevölkerungsschutz verpflichten, 
insbesondere im Einsatz, für die Vor-
sorge, die Ausbildung und für Übungen. 

Abs. 1 
Eine Anpassung des bisherigen § 7 fand statt, 
indem ausschliesslich die Partnerorganisatio-
nen genannt werden. Demgegenüber wurde auf 
die Nennung der konkreten Aufgaben der ein-
zelnen Partnerorganisationen verzichtet. Die 
Aufgaben der Partnerorganisationen ergeben 
sich, mit Ausnahme der technischen Betriebe, 
aus der jeweiligen Spezialgesetzgebung. Zu-
dem sind sie im rev. BZG in Art. 3 umschrieben. 
Es ist daher nicht notwendig, diese Aufgaben im 
kantonalen Bevölkerungsschutzgesetz noch-
mals aufzulisten. 
 
Abs. 1 Bst. d: 
Der Begriff „Betriebe“ und „Werke“ wurde zu-
sammengefasst in den heute gebräuchlichen 
Begriff „technische Betriebe“.  

Das Gewässerschutzpikett (Amt für Umwelt und 
Energie) leistet einen wichtigen Beitrag im Ein-
satz für den Schutz von Mensch und Umwelt. 
Als Fachberatung im Sinne eines technischen 
Betriebes nach § 2 Abs. 1 Bst. d des BSG ist 
das Gewässerschutzpikett ein wichtiger Partner 
im Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes.  

Abs. 1 Bst. e:  
Die einzelnen Aufgaben des Zivilschutzes sind 
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c. die Führungsunterstützung und die 
Logistik zu Gunsten der Führungs-
stäbe sowie die Unterstützung der 
Partnerorganisationen; 

d. Instandstellungs- und Sicherungsar-
beiten sowie Einsätze zu Gunsten der 
Gemeinschaft. 

 

definiert im Bericht an den Bundesrat zur Um-
setzung Strategie Bevölkerungsschutz und Zivil-
schutz 2015+, S. 45.1  

Abs. 2 
Damit wird verdeutlicht, dass die Zusammenar-
beit bei bestimmten Ereignissen der Partneror-
ganisationen unter einer gemeinsamen Führung 
stattfindet. Die Verantwortung für die Führung 
liegt nicht bei einer einzelnen Partnerorganisa-
tion, sondern wird von einem von einer Partner-
organisation unabhängigen Führungsorgan 
wahrgenommen. Im Weiteren bestimmt dieser 
Absatz, dass sowohl die Vorsorge, als auch die 
Ereignisbewältigung von einem Führungsorgan 
koordiniert, resp. geführt wird. 
  
Der Zusatz „soweit sinnvoll“ soll die Möglichkeit 
offenlassen, dass ein Ereignis, an dessen Be-
wältigung mehrere Partnerorganisationen betei-
ligt sind, unter der Führung einer der Partneror-
ganisationen bewältigt wird. Massgebend ist die 
zweckmässige und effiziente Führbarkeit eines 
Ereignisses.   
 
Abs. 3 
Mit dieser Bestimmung soll es ermöglicht wer-
den, bis anhin nicht explizit erwähnte Organisa-
tionen, Institutionen und Einzelpersonen für die 
Zwecke des Bevölkerungsschutzes zu verpflich-
ten. 

                                                

 

1 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/44796.pdf (aufgerufen am 28.01.2020) 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/44796.pdf
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Dies ist insbesondere mit Blick auf den Um-
stand, dass gewisse staatliche Aufgaben (aus 
dem Gesundheitswesen oder Telekommunika-
tion) privatisiert werden, wichtig. Diese privaten 
Institutionen, die einen Teil des Service Public 
erfüllen, sollen trotz Privatisierung für die Erfül-
lung der Aufgaben des Bevölkerungsschutzes 
herangezogen werden können. Ebenso sollen 
Private für spezielle Aufgaben und Leistungen 
im Bevölkerungsschutz verpflichtet werden kön-
nen. Als Private gelten z.B. Betreiber von kriti-
schen Infrastrukturen, wie Energieversorgungs- 
und TreibstoffunternehmerInnen, Produzentin-
nen und Produzenten und Verteilerinnen und 
Verteiler von Grundnahrungsmitteln und Medi-
kamenten. In jedem Fall gilt es die Notwendig-
keit und Verhältnismässigkeit zu berücksichti-
gen sowie die Leistungen, soweit möglich, an-
gemessen zu entschädigen.  

Beispiele von kommunalen Stellen sind Ge-
meindeverwaltungen. Beispiele von kantonalen 
Stellen sind das Gewässerschutzpikett, das Amt 
für Wald beider Basel und das Landwirtschaftli-
che Zentrum Ebenrain.  

Die für die Verpflichtung von Dritten zuständi-
gen Behörden werden in der Verordnung aufge-
listet.  

Die Anordnung, die zu dieser Verpflichtung 
führt, muss die Voraussetzungen der Verhält-
nismässigkeit sowie das Vorliegen eines über-
wiegenden öffentlichen Interesses an der Ver-
pflichtung erfüllen (vgl. dazu auch § 4 Abs. 2 
der Kantonsverfassung).  
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Soweit möglich, sollen private Dritte für ihren 
Einsatz entschädigt werden. Bei einer Katastro-
phe, wie bspw. ein Erdbeben mit grossflächigen 
Zerstörungen, dürften zahlreiche private Dritte 
zur Unterstützung der Einsatzkräfte hinzugezo-
gen werden. Eine Entschädigung durch die Ein-
wohnergemeinde oder durch den Kanton für ei-
nen solchen Einsatz dürfte nicht zur Diskussion 
stehen, da dies die finanziellen Ressourcen der 
Einwohnergemeinden und des Kantons bei wei-
tem übersteigen würde. Hingegen soll eine Ent-
schädigung einer privaten Drittperson, die auf-
grund ihres spezifischen Wissens hinzugezogen 
wird, möglich sein. Der Entscheid über die Aus-
richtung und Höhe einer Entschädigung soll – 
auf Antrag der betroffenen Person – durch den 
Regierungsrat und auf Gemeindeebene durch 
den Gemeinderat gefällt werden. Hierfür bedarf 
es einer Regelung in der Verordnung und allen-
falls im Gemeindereglement.  

 

  



7 

 

2 Ereignisarten 
  
Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

   

Nicht existierend § 3 Grossereignis 
1 Als Grossereignis gilt ein überschauba-
res Ereignis von grösserer Dynamik und 
Komplexität, dessen Bewältigung ein Zu-
sammenwirken der Führung mit mehre-
ren Partnerorganisationen und Fach-
diensten erforderlich macht. 
 
 
 
 

Grossereignisse sind solche Ereignisse, zu de-
ren Bewältigung zusätzliche Führungs- und Ein-
satzkräfte erforderlich sind, die über den alltägli-
chen Mitteleinsatz (Einsatzleitung, Polizei, Feu-
erwehr, Sanität) hinausgehen. 
Die Dynamik oder Komplexität solcher Ereig-
nisse erfordern möglicherweise spezielle Füh-
rungsstrukturen und Führungskompetenzen.  
 
Es gibt Ereignisse, die so komplex und/oder dy-
namisch sind, dass sie trotz erhöhter Koordina-
tionsmassnahmen mit den ordentlichen Struktu-
ren nicht mehr bewältigt werden können. In sol-
chen Fällen kann eine übergeordnete Führung 
(Schadenplatzkommando) eingesetzt werden.  
Zeichnet sich eine solche Entwicklung ab, ist in 
der Regel vorgesehen, dass sich die an der Er-
eignisbewältigung beteiligten Partnerorganisati-
onen im Hinblick auf eine allfällige übergeord-
nete Führung absprechen (übergeordnete La-
gebesprechung mittels Telefonkonferenz / run-
der Tisch). Dabei ist eine Lagebeurteilung vor-
zunehmen, aufgrund derer der Entscheid getrof-
fen wird, ob eine übergeordnete Führung (Scha-
denplatzkommando) eingesetzt wird oder nicht. 
Der übergeordnete Lagerapport (Telefonkonfe-
renz / Runder Tisch) strebt an, einen solchen 
Entscheid einvernehmlich zu fällen. An der 
übergeordneten Lagebeurteilung (Telefonkonfe-
renz / Runder Tisch) nehmen Führungskräfte 
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der Partnerorganisationen der Führungsstufe 2 
teil. Kommt keine Einigung zustande, trifft die 
Leiterin oder der Leiter des Kantonalen Füh-
rungsstabes den Entscheid, ob ein Schaden-
platzkommando eingesetzt wird oder nicht (ge-
stützt auf § 20 Abs. 3 dieses Gesetzes).  
Die Regelung des übergeordneten Lagerap-
ports (Telefonkonferenz / Runder Tisch) wird in 
die Verordnung zum Bevölkerungsschutzgesetz 
aufgenommen.  
 
Beispiel eines Grossereignisses ist: 
Massenanfall von Verletzten mit 11 oder mehr 
verletzten Personen (MANV 11+).  
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 2 Katastrophe 

Als Katastrophe gilt ein Ereignis (natur- 
oder zivilisationsbedingtes Schadener-
eignis bzw. schwerer Unglücksfall), das 
so viele Schäden und Ausfälle verur-
sacht, dass die personellen und materiel-
len Mittel der betroffenen Gemeinschaft 
überfordert sind. 

§ 4 Katastrophe 
1 Als Katastrophe gilt ein Ereignis, das so 
viele Schäden und Ausfälle verursacht, 
dass die Mittel der betroffenen Einwoh-
nergemeinde oder des Kantons für des-
sen Bewältigung nicht ausreichen. 

Die Definition der Katastrophe wurde ange-
passt. Gestrichen wurde die Klammerbemer-
kung der bisherigen Gesetzesbestimmung näm-
lich die Umschreibung des Ereignisses als ein 
natur- oder zivilisationsbedingtes Schadenereig-
nis bzw. ein schwerer Unglücksfall. Auf die nä-
here Bezeichnung des Ereignisses wurde mit 
dieser Streichung verzichtet. Die Ursache, resp. 
das Ereignis, das dazu führt, dass ein Einsatz 
von zusätzlichen Ressourcen notwendig wird, 
ist letztlich unerheblich.  
 
Der Begriff der „Gemeinschaft“ wird ersetzt 
durch „Gemeinde oder des Kantons“. Dies soll 
der Präzisierung dienen, da von einer Katastro-
phe oder von einer Notlage immer eine oder 
mehrere politische Gemeinden betroffen sind. 
Die Bewältigung dieser Ereignisse übersteigt 
gemäss Definition die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen der betroffenen Gemeinden. Der 
Zuzug von weiteren Ressourcen wird damit un-
abdingbar für die Bewältigung des Ereignisses. 
Das Ereignis kann aber auch solche Ausmasse 
annehmen, dass selbst die Ressourcen des 
Kantons für dessen Bewältigung nicht mehr 
ausreichen und die Hilfe weiterer Kantone, des 
Bundes und des benachbarten Auslandes in 
Anspruch genommen werden muss.  
 
Nicht unter den Begriff der Katastrophe fallen 
Ereignisse, die ausschliesslich durch den Ein-
satz einer Partnerorganisation (zum Beispiel der 
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Polizei) mit zusätzlichen Mitteln dieser Partner-
organisation (bspw. via Polizeikonkordat) be-
wältigt werden können.  

Der Begriff „überfordert“ aus der bisherigen Be-
stimmung wird ersetzt durch „nicht ausreichen“.  

Beispiele von Katastrophen sind ein Hochwas-
ser mit erheblichen Auswirkungen auf die Be-
völkerung, Umwelt und die Wirtschaft oder eine 
rasch sich ausbreitende Tierseuche.  

 

 

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht 
 

Bemerkungen 

§ 3 Notlage 

Als Notlage gilt eine Situation, die sich 
aus einer gesellschaftlichen Entwicklung 
oder einem technisch bedingten Ereignis 
ergeben kann und im Rahmen ordentli-
cher Abläufe nicht zu bewältigen ist, weil 
sie die betroffene Gemeinschaft in ihren 
personellen und materiellen Mitteln über-
fordert. 

§ 5 Notlage 
1 Als Notlage gilt eine Situation, die sich 
aus einer Entwicklung oder einem Ereig-
nis ergibt und im Rahmen ordentlicher 
Abläufe nicht bewältigt werden kann.  

Es wurde darauf verzichtet, die Entwicklung o-
der das Ereignis - wie in der bisherigen Bestim-
mung - näher zu beschreiben. Ob letztendlich 
eine gesellschaftliche Entwicklung, ein tech-
nisch bedingtes Ereignis oder ein von der Natur 
bedingtes Ereignis dazu führt, dass das Ereig-
nis nicht mehr im Rahmen der ordentlichen Ab-
läufe bewältigt werden kann, ist für den Einsatz 
der Mittel des Bevölkerungsschutzes unerheb-
lich.  
 
Beispiele von Notlagen sind eine Strommangel-
lage, eine Pandemie (COVID-19 Pandemie), in-
nere Unruhen mit erheblichen Auswirkungen 
auf die Gesellschaft und Wirtschaft.  
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 4 Schwere Mangellage 

Als schwere Mangellage gilt ein Mengen-
problem an lebenswichtigen Gütern und 
Dienstleistungen, das über eine be-
stimmte Zeit hinaus landesweit eine nor-
male Versorgung nicht mehr zulässt. 

§ 6 Schwere Mangellage 
1 Als schwere Mangellage gilt: 
a. eine erhebliche Gefährdung der Ver-
sorgung des Landes mit lebenswichtigen 
Gütern und Dienstleistungen mit unmit-
telbar drohenden, grossen volkswirt-
schaftlichen Schäden oder 
b. eine erhebliche Störung der Versor-
gung des Landes mit lebenswichtigen 
Gütern und Dienstleistungen. 

Das Bundesgesetz über die wirtschaftliche Lan-
desversorgung (LVG)2 wurde totalrevidiert. Das 
Parlament hat die Vorlage am 17. Juni 2016 
verabschiedet. Der Begriff der schweren Man-
gellage wurde neu definiert. Im Vordergrund der 
Revision des LVG stehen die Beschleunigung 
der Abläufe im Krisenfall sowie die Möglichkeit 
zu handeln, wenn sich eine Versorgungsstörung 
bereits anbahnt. Im rev. LVG wurde daher der 
Begriff der schweren Mangellage angepasst. 
Eine schwere Mangellage kann bereits bei einer 
erheblichen Gefährdung der Versorgung des 
Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienst-
leistungen mit unmittelbar drohenden, grossen 
volkswirtschaftlichen Schäden vorliegen (vgl. 
Art. 2 Bst. a und b des revidierten LVG). 

Die Kantone und die Gemeinden werden wie 
bisher zur Mitarbeit und Durchführung von Mas-
snahmen im Fall einer schweren Mangellage 
herangezogen und treffen die für den Vollzug 
der Aufgaben notwendigen Vorbereitungen. Die 
Kantone und die Gemeinden haben aufgrund 
der Revision keine neuen Pflichten oder Aufga-
ben zu erwarten.  

Beispiele einer schweren Mangellage können 
fehlende Betriebs- und Brennstoffe, Lebensmit-
tel oder Medikamente sein. 

                                                

 

2 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141710/index.html 
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

Nicht existierend 
 

§ 7 Krise 
1 Als Krise gilt eine Situation, in welcher 
die Behörden eine erhebliche Gefähr-
dung von Staat und Gesellschaft erken-
nen und unter Zeitdruck sowie unter 
höchst unsicheren Rahmenbedingungen 
Entscheide von grosser Tragweite treffen 
müssen. 

Eine Krise ist gekennzeichnet durch die Ele-
mente „Gefahr und Bedrohung, Unsicherheit so-
wie Dringlichkeit und Zeitdruck“. Eine Krise wird 
auch umschrieben als eine durch Unsicherheit 
gekennzeichnete Situation, die ausserordentli-
che Massnahmen für die ganze Organisation 
erfordert. Eine Krisensituation kann den Einsatz 
des Verbundsystems Bevölkerungsschutz zum 
Zwecke der Unterstützung der politischen Füh-
rung sinnvoll machen. Mit der Einführung dieses 
Begriffes und der Erweiterung des Zweckes des 
Bevölkerungsschutzgesetzes können die Mittel 
des Bevölkerungsschutzes zur Unterstützung 
insbesondere des Regierungsrates in Krisensi-
tuationen eingesetzt werden.  
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3 Aufgaben und Zuständigkeiten der Einwohnergemeinden 
 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 6 Aufgaben der Gemeinden 
1 Die Gemeinden sind im eigenen Wir-
kungskreis zuständig für die Bewältigung 
von Katastrophen und Notlagen. 
2 Sie sind insbesondere zuständig für: 

a. das Planen von Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung; 

b. das Treffen von Massnahmen zur Be-
grenzung und Bewältigung von Scha-
denereignissen; 

c. das zur Verfügung Halten ihrer Mittel 
für die überörtliche Hilfe. 

 

§ 8 Aufgaben der Einwohnergemein-
den 
1 Die Einwohnergemeinden sind zustän-
dig für die Vorsorgeplanung, die Vorhalt-
eleistungen sowie für die Bewältigung 
von Katastrophen, Notlagen und schwe-
ren Mangellagen.  
2 Sie sind insbesondere zuständig für: 
a. das Planen von Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung und ihrer Le-
bensgrundlagen; 
b. das Treffen von Massnahmen zur Be-
grenzung und Bewältigung von Ereignis-
sen; 
c. die Planung und Koordination der In-
standstellung der Infrastruktur; 
d. das zur Verfügung Halten ihrer Mittel 
für das Schadenplatzkommando sowie 
für innerkantonale, nationale und interna-
tionale Hilfeleistungen; 
e. die Fortbildung der Gemeindefüh-
rungsstäbe gemäss den Empfehlungen 
des Kantons;  
f. die Einsatzbereitschaft ihrer Stäbe.  

Weggelassen wurde der Begriff „im eigenen 
Wirkungskreis“. Es ist offensichtlich, dass die 
Einwohnergemeinden auf ihrem Gemeindege-
biet und für ihre Wohnbevölkerung zuständig 
sind, soweit gesetzliche Bestimmungen nichts 
anderes vorsehen. 

Hinzugefügt wurde der Begriff der schweren 
Mangellage. Solange eine Einwohnergemeinde 
in der Lage ist, eine schwere Mangellage, die 
sie betrifft, zu bewältigen, liegt die Bewältigung 
in ihrer Kompetenz. 
 
Die Aufzählung der Aufgaben der Einwohnerge-
meinden wurde erweitert um die Begriffe Vor-
sorgeplanung und Vorhalteleistungen. Diese 
Massnahmen, die bereits vor der Bewältigung 
eines Ereignisses einsetzen, gehören ebenfalls 
zu den wichtigen Aufgaben, die eine Einwoh-
nergemeinde zu erfüllen hat. 

Die Vorsorgeplanung umfasst: 
Erstellen und Nachführen örtlicher Gefahren-
analysen, von Bewältigungsstrategien, Konzep-
ten und Einsatzplänen. Der Begriff der Vorsor-
geplanung wird in der Verordnung definiert. 
 
Die Vorhalteleistung umfasst: 
Ausrüstung und Betriebsbereitschaft der Kom-
mandoposten; Rekrutierung, Verwaltung und 



14 

 

Ausrüstung des Stabs- und Unterstützungsper-
sonals sowie Alarmierung. Der Begriff der Vor-
halteleistung wird in der Verordnung definiert.  
 
Buchst. d wurde erweitert mit der Bestimmung, 
wonach die Einwohnergemeinden für das Scha-
denplatzkommando, das unter der Leitung des 
Kantons steht, Mittel zur Verfügung halten müs-
sen. 

Bst. e 
Diese Bestimmung betrifft die Ausbildung und 
wurde aus dem bisherigen § 19 übernommen. 
Kanton und Gemeinden teilen sich die Aufga-
ben im Ausbildungsbereich. Der Kanton ist zu-
ständig für die Grundausbildung, die Einwoh-
nergemeinden für die Fortbildung. Um einen 
einheitlichen Ausbildungsstand zu gewährleis-
ten, gibt der Kanton Empfehlungen hinsichtlich 
des Inhalts der Fortbildung ab.  
  

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 10 Politische Führung 
1 Der Regierungsrat und die Gemeinde-
räte nehmen bei Katastrophen, Notlagen 
und schweren Mangellagen die politische 
Führung wahr. 
2 Bilden die Gemeinden für den Bevölke-
rungsschutz regionale Verbünde, bestim-
men sie ein gemeinsames politisches Or-
gan. 
 

§ 9 Strategische Führung  
1 Die Gemeinderäte nehmen bei Kata-
strophen, Notlagen und schweren Man-
gellagen die strategische Führung wahr. 
 
 

 

Die Gesamtverantwortung für die Sicherheit der 
Bevölkerung und damit für das Verbundsystem 
Bevölkerungsschutz liegt bei der zuständigen 
Exekutive. Die strategische Führung liegt bei 
den politischen Führungsorganen (hier die Ge-
meinderäte). 
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 18 Organisation 
1 Die Organisation der Partnerorganisati-
onen richtet sich nach der jeweiligen Ge-
setzgebung. 
2 Die Partnerorganisationen stimmen ihre 
Organisationen und Einsatzräume nach 
Möglichkeit aufeinander ab. 

§ 10 Organisation 
1 Die Einwohnergemeinden stimmen ihre 
Organisationen und Einsatzräume nach 
Möglichkeit aufeinander ab.  
2 Bei Überlagerung der Einsatzräume re-
geln sie zusammen mit den Partnerorga-
nisationen die Führungszuständigkeiten.  
 

Abs.1: 
Werden die Zuständigkeiten bei der Ereignisbe-
wältigung durch ein anderes Gesetz (bspw. 
Feuerwehrgesetz) oder durch eine bestehende 
Organisation (bspw. Zweckverband) festgelegt, 
sind diese Bestimmungen selbstverständlich zu 
berücksichtigen.  
 
Abs. 2  
Die Einwohnergemeinden erlassen Regelungen 
für die Führungszuständigkeiten in den Fällen, 
in denen sich die Einsatzräume der Partneror-
ganisationen überlagern resp. nicht mit dem 
Einsatzraum der Führungsstäbe der Einwohner-
gemeinden übereinstimmen. 

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 11 Führungsstäbe 
1 Der Regierungsrat bildet einen Stab 
Regierungsrat und den Kantonalen Kri-
senstab. 
2 Die Gemeinden bilden Gemeindefüh-
rungsstäbe. 
3 Bilden die Gemeinden einen regionalen 
Verbund für den Bevölkerungsschutz, ist 
an Stelle der Gemeindeführungsstäbe 
ein regionaler Führungsstab zu bilden. 

§ 11 Gemeindeführungsstäbe 
1 Die Einwohnergemeinden bilden Ge-
meindeführungsstäbe.  
 
 

Abs. 1 
Abs. 2 des bisherigen § 11 wird nun neu zu 
Abs. 1. Angepasst wurde der Begriff „Ge-
meinde“ in „Einwohnergemeinde“.   
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 12 Aufgaben der Führungsstäbe 
1 Die Führungsstäbe übernehmen in Ka-
tastrophen, Notlagen und schweren Man-
gellagen die operative Führung. 
2 Sie nehmen insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: 

a. sie erarbeiten die Entscheidungs-
grundlagen zuhanden der politischen 
Behörden für die Bewältigung von 
Katastrophen und Notlagen; 

b. sie vollziehen die Entscheide der poli-
tischen Behörden; 

c. sie planen und koordinieren die not-
wendigen Massnahmen; 

d. sie ordnen die notwendigen Mass-
nahmen selbständig an, sofern diese 
zum Schutz der Bevölkerung, der 
Umwelt, der Sach- und der Kulturgü-
ter unverzüglich getroffen werden 
müssen; 

e. in schweren Mangellagen vollziehen 
sie die Anweisungen von Bund und 
Kanton. 

 
3 Jedes Mitglied eines Führungsstabes 
kann in dringenden Fällen Massnahmen 
gemäss Absatz 2 Buchstabe d selbstän-
dig anordnen. 

§ 12 Aufgaben der Gemeindefüh-
rungsstäbe  
1 Die Gemeindeführungsstäbe erstellen 
Vorsorgeplanungen für die Bewältigung 
von Katastrophen, Notlagen und schwe-
ren Mangellagen. 
2 Sie übernehmen bei Katastrophen, Not-
lagen und schweren Mangellagen die 
operative Führung. 
3 Sie nehmen insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: 

a. sie beurteilen die Lage und die Lage-
entwicklungsmöglichkeiten; 

b. sie planen und koordinieren die Mas-
snahmen für eine zeitgerechte und 
wirkungsvolle Bewältigung; 

c. sie ordnen notwendige Massnahmen 
selbständig an, sofern diese zum 
Schutz der Bevölkerung, der Umwelt, 
der Sach- und der Kulturgüter unver-
züglich getroffen werden müssen; 

d. sie erarbeiten die Entscheidungs-
grundlagen zuhanden der politischen 
Behörden und vollziehen deren Ent-
scheide; 

e. sie vollziehen die Anweisungen des 
kantonalen Führungsstabes.  

4 Die Gemeindeführungsstäbe unterstüt-
zen bei Grossereignissen das Schaden-
platzkommando mit ihren Mitteln. 
5 Jedes Mitglied eines Gemeindefüh-
rungsstabes kann in dringenden Fällen 

Abs. 1 
Die Formulierung ist neu. Damit wird festgehal-
ten, dass bereits die Vorbereitungen (Vorsorge-
planung) im Zusammenhang mit dem Eintritt ei-
nes Ereignisses eine Aufgabe des Gemeinde-
führungsstabes ist.  
 
In Abs. 3 wurden die Aufgaben entsprechend 
dem chronologischen Ablauf aufgeführt. Es wur-
den zwei weitere Aufgaben, die bereits heute zu 
erledigen sind, explizit und zur Verdeutlichung 
ins Gesetz aufgenommen (vgl. Bst. a und b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bst. e ist neu: Diese Bestimmung gibt dem Kan-
ton die Möglichkeit, einem Gemeindeführungs-
stab oder einem regionalen Führungsstab ver-
bindliche operative Anweisungen zu erteilen. 
Die operativen Anweisungen dienen der gross-
räumigen Gefahrenabwehr. Sie sollen die ra-
sche, koordinierte und wirksame Bewältigung 
grossräumiger Ereignisse gewährleisten, ohne 
die grundsätzliche Zuständigkeit der Gemein-
den in Frage zu stellen.  
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Massnahmen gemäss Absatz 3 Buch-
stabe c selbständig anordnen. 

 

 
Abs. 4 ist neu. Grossereignisse können durch 
ein kantonales Schadenplatzkommando geführt 
werden. Dieses setzt alle für die Ereignisbewäl-
tigung erforderlichen örtlichen und überörtlichen 
kommunalen sowie kantonalen Mittel ein. Die 
Gemeindeführungsstäbe unterstützen das 
Schadenplatzkommando mit ihren Mitteln. 

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 19 Ausbildung der Führung 
1 Der Kanton ist zuständig für die Aus- 
und Weiterbildung der Führungsstäbe 
und der Verantwortlichen in der Scha-
denplatzorganisation. 
2 Die Gemeinden sind für die Fortbildung 
ihrer Führungsstäbe gemäss den Richtli-
nien des Kantons zuständig. 
3 Der Kanton ist zuständig für die Fortbil-
dung des kantonalen Krisenstabes und 
der Verantwortlichen der Schadenplatz-
organisation. 

§ 13 Ausbildung 
1 Die Mitglieder der Gemeindeführungs-
stäbe sind verpflichtet, eine ihren Aufga-
ben entsprechende Grundausbildung zu 
absolvieren. 
 

 
Abs. 1: 
Um dem Erfordernis einer kantonsweiten ange-
messenen Kompetenz der Führungsstäbe ge-
recht zu werden, wurde neu eine Verpflichtung 
zur Absolvierung einer Grundausbildung für die 
Mitglieder der Gemeindeführungsstäbe im Ge-
setz festgelegt. Die Mitglieder des Kantonalen 
Führungsstabes (KFS) können ebenfalls zu ei-
ner Grundausbildung verpflichtet werden. Dies 
ist aber nicht explizit im Gesetz festzuhalten, da 
eine solche Verpflichtung zur Grundausbildung 
– als Bedingung für die Mitgliedschaft im KFS - 
angeordnet werden kann.  
 
Grundausbildung bedeutet, die notwendigen 
Kompetenzen zu erlangen um in einem Füh-
rungsstab zielorientierte Leistungen erbringen 
zu können.  
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Die Grundausbildung beinhaltet: 
- Teil Grundwissen für Stabsmitglieder (Stabs-
leitung und Fachdienste) 
- Teil Führungs- und Stabsarbeit (Stabsleitung) 
- Teil Fach- und Stabsarbeit (Fachdienste) 

Die Grundausbildung der kommunalen und regi-
onalen Führungsstäbe wird durch den Kanton fi-
nanziert 
 

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 22 Finanzierung 
1 Der Kanton trägt im Bevölkerungs-
schutz die Kosten, die nicht von den Ge-
meinden oder den Partnerorganisationen 
getragen werden müssen. 

2 Die Gemeinden tragen im Bevölke-
rungsschutz die Kosten für: 

a. die administrativen Arbeiten, die im 
Zusammenhang mit ihrer Zuständig-
keit stehen; 

b. die Einsatzbereitschaft und den Ein-
satz ihrer Führungsstäbe; 

c. Übungen, die von den Gemeinden o-
der den regionalen Verbünden ange-
ordnet werden; 

d. das Material, das von den Gemein-
den oder den regionalen Verbünden 
benötigt und nicht von den Partneror-
ganisationen zur Verfügung gestellt 
wird; 

§ 14 Finanzierung 
1 Die Einwohnergemeinden tragen im 
Bevölkerungsschutz im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten die Kosten für: 

a. die Vorsorgeplanungen und Vorhalte-
leistungen;  

b. die Fortbildung ihrer Führungsstäbe; 

c. die Einsätze ihrer Gemeindefüh-
rungsstäbe und Partnerorganisatio-
nen sowie für die beigezogenen Drit-
ten; 

d. den Betrieb und den Unterhalt ihrer 
Systeme zur Warnung und Alarmie-
rung der Bevölkerung; 

e. die Beschaffung, den Betrieb und den 
Unterhalt der einheitlichen Systeme 
ihrer Führungskommunikation, ihres 
Lage- und Informationswesens sowie 
die Alarmierung ihrer Gemeindefüh-
rungsstäbe;  

 
Die Aufzählung der Aufgaben, die durch die 
Einwohnergemeinden zu finanzieren sind, 
wurde neu und präziser formuliert. Es wurden 
keine neuen Aufgaben, die von den Einwohner-
gemeinden zu finanzieren sind, in den Katalog 
aufgenommen.  
 
Bst. a.: 
Vorsorgeplanung: 
Bsp. Erstellen und Nachführen örtlicher Gefah-
renanalysen, Einsatzpläne.  
Vorhalteleistung: 
Bsp. Ausrüstung und Betriebsbereitschaft der 
Kommandoposten; Rekrutierung, Verwaltung, 
Ausrüstung und Alarmierung des Stabs- und 
Unterstützungspersonals. Die Entschädigung 
des Stabs- und Unterstützungspersonals für Tä-
tigkeiten in der Vorsorgeplanung und für die Er-
bringung von Vorhalteleistungen tragen die Ge-
meinden. 
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e. Einsätze von Partnerorganisationen 
auf ihrem Gebiet, sofern diese Kosten 
nicht durch die Partnerorganisationen 
selbst getragen werden; 

f. den Betrieb und den Unterhalt der 
Systeme zur Alarmierung der Bevöl-
kerung. 

3 Die Partnerorganisationen tragen die 
Kosten für ihre Einsatzbereitschaft ge-
mäss ihrer speziellen Gesetzgebung. 
 

f. die Entschädigung ihrer Stabsmitglie-
der während der Zeit der Grundaus-
bildung, der Fortbildung und einem 
Einsatz. 

  

 

Bst. b.: 
Die Bestimmung entspricht der Aufgabenteilung 
Kanton-Gemeinden und legt somit fest, dass die 
Finanzierung der Fortbildung der Gemeindefüh-
rungsstäbe Sache der Einwohnergemeinden ist. 
Die Fortbildung beinhaltet Instruktionskurse, 
Trainings, Stabs- und Einsatzübungen.  

Bst. c: 
Die Bestimmung regelt die Kostentragung ihrer 
Führungsstäbe und Partnerorganisationen wie 
Gemeindepolizei, Ortsfeuerwehr, Werkhof, Zivil-
schutzkompanie, etc.  

Ebenfalls festgelegt wird die Entschädigung von 
beauftragten Dritten, wie Baufirmen sowie die 
Entschädigung von durch Beschluss des politi-
schen Organs beim Kanton angeforderten Leis-
tungserbringern wie innerkantonale und ausser-
kantonale Partnerorganisationen, Fachspezia-
listen, etc. 
 
Bst. d:  
Diese Bestimmung betrifft die festen und mobi-
len Sirenenanlagen der Einwohnergemeinden, 
inkl. die dazugehörigen materiellen und perso-
nellen Aufwendungen der Alarmauslösung bei 
Funktionsüberprüfungen und Ernstfällen. 
 
Bst. e:  
Eine zeitgerechte und wirkungsvolle Ereignisbe-
wältigung zwischen Gemeinden-Gemeinden 
und Gemeinden-Kanton bedingt die Anwendung 
einheitlicher Systeme und Prozesse. Es muss 
gewährleistet sein, dass die Gemeinden unter-
einander sowie mit dem Kanton kommunizieren 
und Daten austauschen können. Im Sinne der 
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Interoperabilität bietet der Kanton den Gemein-
den Lösungen an. Die Gemeinden haben 
grundsätzlich ihre Wahlfreiheit bezüglich der 
Toolanwendung, sind aber verpflichtet, die 
Schnittstellen zum Kanton auf ihre Kosten si-
cherzustellen. Im Einsatz sind heute Tools für 
die Kommunikation, für das Lagewesen und für 
die Alarmierung. 

Bst. f: 
Die Gemeinden regeln die Entschädigung ihrer 
Stabsmitglieder während der Zeit der Grund-
ausbildung, der Fortbildung und einem Einsatz 
gemäss § 23 Abs. 1 und 3 BSG. Eine Entschä-
digung ist unabdingbar, damit genügend und 
geeignete Stabsmitglieder zur Verfügung ste-
hen.  
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 8 Regionale Verbünde für den Bevöl-
kerungsschutz 
1 Die Gemeinden können regionale Ver-
bünde für den Bevölkerungsschutz bil-
den. 
2 Die regionalen Verbünde umfassen 
mindestens eine gemeinsame Führung 
sowie eine gemeinsame Zivilschutzkom-
panie. 
3 Der Regierungsrat kann die Gemeinden 
verpflichten, regionale Verbünde für den 
Bevölkerungsschutz zu bilden, wenn sie 
die festgelegten Leistungen nicht erbrin-
gen. 

§ 15 Regionale Führungsstäbe 
1 Die Einwohnergemeinden können ihre 
Aufgaben im Bereich der Führung zu-
sammen mit anderen Einwohnergemein-
den erfüllen. 
2 Arbeiten die Einwohnergemeinden zu-
sammen, bilden sie einen regionalen 
Führungsstab. 
3 Die Einwohnergemeinden regeln die 
Zusammenarbeit in einem Zusammenar-
beitsvertrag. 
4 Der Zusammenarbeitsvertrag bedarf 
der Genehmigung des Kantons.   
 

Dieser Paragraph wurde neu gestaltet. Es wird 
festgelegt, dass die Gemeinden einen Vertrag 
abzuschliessen haben, wenn sie ihre Aufgaben 
gemeinsam wahrnehmen wollen (vgl. Abs. 3). 
Die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Be-
völkerungsschutz und die damit verbundene Or-
ganisation können die Ressourcen einer einzel-
nen Gemeinde übersteigen. Es ist sinnvoll und 
für die Erfüllung der Aufgaben wünschenswert, 
wenn sich die Gemeinden für die Erfüllung die-
ser Aufgaben zusammenschliessen. Schliessen 
sich die Gemeinden zu einer an der Aufgabe 
angepassten Organisation zusammen, können 
sie die Aufgaben weitgehend selbstständig und 
selbstverantwortlich erfüllen.  

Abs. 1 
Die Kantonsverfassung sieht in § 48 Abs. 2 vor, 
dass eine Zusammenarbeit mit inner- und aus-
serkantonalen Gemeinden möglich ist. Bei ei-
nem solchen Zusammenschluss ist es erforder-
lich, dass gewisse Aspekte der Zusammenar-
beit aber auch im Zusammenwirken mit Dritten 
geregelt sind. Diese Regelungen sollen vor al-
lem bei den finanziellen Belangen klare Verhält-
nisse schaffen.  

Abs. 3 
Damit wird klargestellt, dass diese Zusammen-
arbeit vertraglich zu regeln ist.  
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Abs. 4  
Das Gemeindegesetz (GemG, SGS 180)3 sieht 
vor, dass der Zusammenarbeitsvertrag resp. die 
Zweckverbandsstatuten vom Aufsichtsorgan 
(dem Kanton) zu genehmigen sind (vgl. § 168 
Abs. 1 Bst. c und d). Die Bestimmung aus dem 
Gemeindegesetz wird an dieser Stelle noch-
mals aufgeführt.    

 

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 8 Regionale Verbünde für den Bevöl-
kerungsschutz 
1 Die Gemeinden können regionale Ver-
bünde für den Bevölkerungsschutz bil-
den. 
2 Die regionalen Verbünde umfassen 
mindestens eine gemeinsame Führung 
sowie eine gemeinsame Zivilschutzkom-
panie. 
3 Der Regierungsrat kann die Gemeinden 
verpflichten, regionale Verbünde für den 
Bevölkerungsschutz zu bilden, wenn sie 
die festgelegten Leistungen nicht erbrin-
gen. 

§ 16 Zusammenarbeitsvertrag 
1 Die Zusammenarbeit erfolgt gemäss 
Formen und Bedingungen des Gemein-
degesetzes und des Zivilschutzgesetzes.  
2 Der Zusammenarbeitsvertrag regelt ins-
besondere: 
a. die Kostenverteilung betreffend Vor-
sorgeplanung, Vorhalteleistungen, Ein-
satz und Nachbearbeitung;  
b. die Zusammensetzung der strategi-
schen Führung im Ereignisfall und deren 
Kompetenzen; 
c. das Verfahren für den Einsatzab-
schluss des Führungsstabes und der 
Partnerorganisationen.   
3 Der Zusammenarbeitsvertrag kann vor-
sehen, dass die Aufnahme von weiteren 

Abs. 1 
Die Formen der Zusammenarbeit sind der Ver-
trag (§ 34 Abs. 1 Bst. a und b GemG) und die 
Statuten (§ 34 Abs. 1 Bst. c sowie §§ 34c – 34 l 
GemG). Die Bedingungen umfassen insbeson-
dere den kantonalen Genehmigungsvorbehalt 
über die Verträge und Statuten (§ 168 Abs. 1 
Bst. c und d GemG). Im Weiteren sind die Best-
immungen im Zivilschutzgesetz betr. räumlicher 
Zuständigkeit zu beachten (§ 3 Abs. 2 ZSG).  

Abs. 2 Bst. b 
Die Zusammensetzung des Gremiums der poli-
tischen Entscheidungsträger (strategische Füh-
rung) im Ereignisfall kann sich unterscheiden 
von der Zusammensetzung im Alltagsgeschäft.  

                                                

 

3 http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/180   

http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/180
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Einwohnergemeinden in eine beste-
hende Organisation mit Beschluss der 
Gemeinderäte der bisherigen Mitglieder 
möglich ist. 

Abs. 2 Bst. c  
Mit dem Entscheid des zuständigen politischen 
Organs (§ 9), zu welchem Zeitpunkt das Ereig-
nis beendet ist, geht die Verantwortung für die 
Bewältigung des Ereignisses vom Führungsstab 
auf die ordentliche Verwaltungstätigkeit über. 
Um Klarheit über die Zuständigkeiten zu schaf-
fen, ist es erforderlich, diesen Übergang der 
Verantwortung mit einem Beschluss zu doku-
mentieren.  

Abs. 3: 
Mit dieser Bestimmung soll die Aufnahme einer 
weiteren Einwohnergemeinde von Seiten der 
Mitglieder des bestehenden Zusammenschlus-
ses mit der Zustimmung durch die Gemeinde-
räte erfolgen und nicht durch die Zustimmung 
der jeweiligen Gemeindeversammlungen. Damit 
soll das Aufnahmeverfahren von Seiten des be-
stehenden Zusammenschlusses vereinfacht 
werden. Diese neue Bestimmung ist eine lex 
spezialis4 zu § 47 Abs. 1 Ziff. 14bis bzw. 14quater 

GemG (Kompetenz der Gemeindeversamm-
lung). 

 

 
  

                                                

 

4 D.h., dass diese Bestimmung der Bestimmung im Gemeindegesetz vorgeht.  
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4 Aufgaben und Zuständigkeiten des Kantons  
 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 5 Aufgaben des Kantons 
1 Der Kanton ist zuständig für die Bewäl-
tigung von Katastrophen, Notlagen und 
schweren Mangellagen, soweit nicht die 
Gemeinden zuständig sind. 
2 Er schafft die dafür notwendigen Orga-
nisationen und legt die Kompetenzen 
fest. 
3 Er ist insbesondere zuständig für: 
 

a. die Regelung der Zuständigkeiten 
und die Planung der Massnahmen 
gemäss den Vorgaben des Bundes; 

b. die Festlegung der im Ereignisfall zu 
erbringenden Leistungen der Partner-
organisationen, insbesondere des Zi-
vilschutzes; 

c. die Koordination der Requisition für 
die Partnerorganisationen; 

d. das Anordnen vorsorglicher Mass-
nahmen bei regionalen, umweltbe-
dingten Mangellagen oder Gefähr-
dungen; 

e. die Übernahme der Führung auf 
Grund der Auswirkungen einer Kata-
strophe, Notlage oder schweren Man-
gellage; 

f. die Regelung der Schadenplatzorga-
nisation; 

§ 17 Aufgaben des Kantons 
1 Der Kanton ist zuständig für die Vorsor-
geplanung und die Bewältigung von 
Grossereignissen und Krisen. 
2 Er ist zuständig für die Vorsorgeplanung 
und die Bewältigung von Katastrophen, 
Notlagen und schweren Mangellagen, 
soweit nicht die Einwohnergemeinden 
zuständig sind.  
3 Er schafft die dafür notwendigen Orga-
nisationen und legt die Kompetenzen 
fest. 
4
 Er ist insbesondere zuständig für: 

a. die Steuerung der Vorsorgeplanung 
von Kanton, Einwohnergemeinden, pri-
vatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen 
Organisationen; 
b. die Koordination der Requisition und 
der Inanspruchnahme von Leistungen 
Privater für die Führungsstäbe und Part-
nerorganisationen; 
c. die Einsatzbereitschaft seines Stabes.  

 

In Abs. 1 wird festgehalten, dass der Kanton in 
jedem Fall zuständig ist für die Bewältigung von 
Grossereignissen und Krisen. Aufgrund des 
Ausmasses dieser beiden Ereignisse und der 
vorhandenen Ressourcen in den Gemeinden 
dürfte eine Bewältigung dieser Ereignisarten 
durch die Gemeinden nicht in Betracht kom-
men. Mit dieser Bestimmung wird die alleinige 
Zuständigkeit des Kantons festgelegt.   

 
Abs. 2 legt fest, dass bei den Ereignissen Kata-
strophe, Notlage und schwere Mangellage die 
Bewältigung immer zuerst die Aufgabe der Ge-
meinden ist. Solange die Gemeinden in der 
Lage sind, diese Ereignisse mit ihren Mitteln zu 
bewältigen, sind sie zuständig. Erst ab dem 
Zeitpunkt, ab welchem ihre Mittel nicht mehr 
ausreichen, kann der Kanton Zuständigkeiten 
übernehmen.  

Mit Abs. 3 wird die Rechtsgrundlage für die kan-
tonalen Einsatzorganisationen (kantonales Care 
Team, kantonale Notfallhotline, kantonales Per-
sonenmanagement sowie kantonales Team zur 
Beurteilung der Tragwerke) gelegt.  

Abs. 4 erwähnt drei Aufgaben explizit. Die in 
Bst. a beschriebene Steuerungsaufgabe kann 
dazu führen, dass der Kanton Privaten Weisun-
gen oder Auflagen im Hinblick auf Vorsorgepla-
nungen macht, die unter anderem finanzielle 
Auswirkungen auf die Privaten haben können. 
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g. die Ausbildung und Ernennung von 
Schadenplatzkommandanten und 
Schadenplatzkommandantinnen; 

h. die Unterstützung der Gemeinden bei 
der Bewältigung ihrer Aufgaben. 

 

Diese Verpflichtung für die Privaten ist daher 
auf Gesetzesstufe festzuhalten.  

Die in Bst. b beschriebene Koordinationsauf-
gabe kann ebenfalls zur Folge haben, dass in 
die Gemeindeautonomie oder in die Privatauto-
nomie eingegriffen wird, da der Kanton damit 
die Möglichkeit erhält, über Güter zu verfügen, 
die in Dritteigentum stehen, resp. auf Leistun-
gen von Privaten zugreifen kann. Diese Kompe-
tenz bedarf einer Grundlage im Gesetz.  
 
Eine weitere Ausnahme findet sich in Bst. c. 
Diese Aufgabe wurde analog zur Bestimmung 
bei den Einwohnergemeinden aufgenommen.  

 

 

Bisheriges Recht 
 
 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 10 Politische Führung 
1 Der Regierungsrat und die Gemeinde-
räte nehmen bei Katastrophen, Notlagen 
und schweren Mangellagen die politische 
Führung wahr. 
2 Bilden die Gemeinden für den Bevölke-
rungsschutz regionale Verbünde, bestim-
men sie ein gemeinsames politisches Or-
gan. 

§ 18 Strategische Führung  
1 Der Regierungsrat nimmt bei Grosser-
eignissen und Krisen die strategische 
Führung wahr. 
2 Er nimmt bei Katastrophen, Notlagen 
und schweren Mangellagen die strategi-
sche Führung wahr, sofern die Einwoh-
nergemeinden nicht zuständig sind. 

Diese Bestimmung regelt die strategische Füh-
rung des Kantons. Die strategische Führung ist 
die politische Ebene im Sinne der Exekutive 
(hier Regierungsrat). 
Die Zuständigkeiten der Führung richten sich 
nach den Zuständigkeiten in der Aufgabentei-
lung zwischen Gemeinden und Kanton (Vgl. §§ 
8 und 17).  
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 11 Führungsstäbe 
1 Der Regierungsrat bildet einen Stab 
Regierungsrat und den Kantonalen Kri-
senstab. 
2 Die Gemeinden bilden Gemeindefüh-
rungsstäbe. 
3 Bilden die Gemeinden einen regionalen 
Verbund für den Bevölkerungsschutz, ist 
an Stelle der Gemeindeführungsstäbe 
ein regionaler Führungsstab zu bilden. 

§ 19 Kantonaler Führungsstab 
1 Der Regierungsrat wählt die Mitglieder 
des Kantonalen Führungsstabes.  
 

 

Der bisher im Gesetz aufgeführte „Stab Regie-
rungsrat“ wird ersatzlos gestrichen. Die Aufga-
ben des Stabes Regierungsrat werden, auch 
bei Ereignissen, die ausserhalb des Tagesge-
schäftes zu bewältigen sind, von der kantonalen 
Verwaltung wahrgenommen. Zudem besteht 
das Gremium der Generalsekretärenkonferenz.  
In diesem Paragraph wird der Führungsstab 
des Regierungsrates (bisher: Kantonaler Kri-
senstab) mit den Kompetenzen aus dem Bevöl-
kerungsschutzgesetz geregelt.  
Im Rahmen der Einführung der CI/CD ist es 
sinnvoll, auch über eine neue Bezeichnung für 
die bisherige Bezeichnung Kantonaler Krisen-
stab zu diskutieren. Die Führungsstäbe in den 
Gemeinden resp. der Regionen werden Ge-
meindeführungsstäbe resp. Regionale Füh-
rungsstäbe genannt. In den Kantonen Solothurn 
und Aargau existiert ebenfalls die Bezeichnung 
„Kantonaler Führungsstab“. Es erscheint sinn-
voll, eine Angleichung der Bezeichnungen der 
Führungsstäbe innerhalb des Kantons Basel-
Landschaft vorzunehmen und den bisherigen 
„Kantonalen Krisenstab“ in den „Kantonalen 
Führungsstab“ umzubenennen. 
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 12 Aufgaben der Führungsstäbe 
1 Die Führungsstäbe übernehmen in Ka-
tastrophen, Notlagen und schweren Man-
gellagen die operative Führung. 
2 Sie nehmen insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: 

a. sie erarbeiten die Entscheidungs-
grundlagen zuhanden der politischen 
Behörden für die Bewältigung von 
Katastrophen und Notlagen; 

b. sie vollziehen die Entscheide der poli-
tischen Behörden; 

c. sie planen und koordinieren die not-
wendigen Massnahmen; 

d. sie ordnen die notwendigen Mass-
nahmen selbständig an, sofern diese 
zum Schutz der Bevölkerung, der 
Umwelt, der Sach- und der Kulturgü-
ter unverzüglich getroffen werden 
müssen; 

e. in schweren Mangellagen vollziehen 
sie die Anweisungen von Bund und 
Kanton. 

 
3 Jedes Mitglied eines Führungsstabes 
kann in dringenden Fällen Massnahmen 
gemäss Absatz 2 Buchstabe d selbstän-
dig anordnen. 

§ 20 Aufgaben des Kantonalen Füh-
rungsstabes  
1 Der Kantonale Führungsstab erstellt 
übergeordnete Vorsorge- und Einsatzpla-
nungen für die Bewältigung von Grosser-
eignissen, Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und Krisen.  
2 Er übernimmt bei Krisen die operative 
Führung.  
3 Er übernimmt bei Grossereignissen bei 
Bedarf die operative Führung. Die Leite-
rin oder der Leiter des Kantonalen Füh-
rungsstabes entscheidet über den Be-
darf.  
4 Er übernimmt bei Katastrophen, Notla-
gen und schweren Mangellagen die ope-
rative Führung, soweit nicht die Füh-
rungsstäbe der Einwohnergemeinden zu-
ständig sind.  
5 Er ordnet die notwendigen Massnah-
men an, sofern diese zum Schutz der 
Bevölkerung, der Tiere, der Umwelt, der 
Sach- und Kulturgüter unverzüglich ge-
troffen werden müssen.   
6 Jedes Mitglied des Kantonalen Füh-
rungsstabes kann in dringenden Fällen 
Massnahmen gemäss Absatz 5 anord-
nen.  

  
 

Die Aufgaben wurden detaillierter aufgelistet. 
Die Bestimmung soll gegenüber den Gemein-
den und den Partnerorganisationen transparent 
machen, welches die Aufgaben des Kantonalen 
Führungsstabes sind. Weitere Aufgaben kön-
nen in der Verordnung aufgelistet werden.  
 
Abs. 1: 
Szenarien oder Gefährdungen lösen Vorsorge-
planungen und Einsatzplanungen bei den 
Staatsebenen Kanton und Gemeinden aus. Der 
Kanton sorgt für die gesamtheitlichen Bewälti-
gungsstrategien und erstellt basierend auf die-
sen seine Vorsorgeplanungen und Einsatzpla-
nungen. Diese dienen in erster Linie der Unter-
stützung und Entlastung der Gemeinden sowie 
dem Schutz und dem Betrieb der kritischen Inf-
rastrukturen.  
 
Abs. 2 und 3:  
Zeitverhältnisse, Ausmass und Komplexität von 
Ereignissen können es erfordern, dass gut aus-
gebildete, regelmässig trainierte und vor allem 
einsatzerfahrene Stäbe die Führung überneh-
men. Dem Kanton steht dafür der Kantonale 
Führungsstab mit seinem Schadenplatzkom-
mando zur Verfügung. Diese Regelung ent-
spricht der heutigen bewährten Praxis. 
 
Bei Krisen übernimmt der Kantonale Führungs-
stab in jedem Fall die Führung (Abs. 2). 
 
Bei einem Grossereignis übernimmt der Kanto-
nale Führungsstab bei Bedarf die Führung (vgl. 
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Abs. 3). Satz 2 von Abs. 3 legt fest, dass der 
Entscheid, ob der Bedarf gegeben ist, von der 
Leiterin oder vom Leiter des Kantonalen Füh-
rungsstabes getroffen wird. Da die Leiterin oder 
der Leiter des Kantonalen Führungsstabes im 
Falle der Übernahme der Ereignisbewältigung 
auch die Verantwortung für dessen Bewältigung 
trägt, entscheidet sie oder er letztendlich, ob der 
Bedarf für eine Führung des Grossereignisses 
durch den Kantonalen Führungsstab gegeben 
ist oder nicht.  
Zu den Modalitäten, die dazu führen, dass bei 
einem Grossereignis der Kantonale Führungs-
stab und die Schadenplatzkommandantin oder 
der Schadenplatzkommandant die Führung 
übernehmen: vgl. die Bemerkungen zu § 3 
Grossereignis. Diese Modalitäten sind in der 
Verordnung zum Bevölkerungsschutzgesetz zu 
beschreiben.  
 
Abs. 4:  
Primär unterstützt und befähigt der Kanton die 
Gemeindeführungsstäbe in der örtlichen Ereig-
nisbewältigung. Übergeordnete und flächende-
ckende Problemstellungen bewältigt der Kan-
ton. 
 
Abs. 5:  
Die Anordnung von notwendigen Massnahmen 
greift unter Umständen in Grundrechte ein. Da-
her ist die Kompetenz zur Anordnung der not-
wendigen Massnahmen explizit im Gesetz fest-
zuhalten.  
Abs. 6: 
Durch diese Bestimmung wird in dringenden 
Fällen, d.h. in Fällen, in denen die Anordnung 
von Massnahmen keinen zeitlichen Aufschub 
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duldet, ein Handlungsspielraum geschaffen und 
die Kompetenz zum Handeln an ein einzelnes 
Mitglied des Kantonalen Führungsstabes erteilt. 
Die Art der Massnahmen wird auf die Fälle von 
Abs. 5 begrenzt und unterliegt dem Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit.  

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 14 Schadenplatzkommando 
1 Der Regierungsrat ernennt kantonale 
Schadenplatzkommandanten und Scha-
denplatzkommandantinnen. 
2 Die Schadenplatzkommandanten und 
Schadenplatzkommandantinnen über-
nehmen bei einem Grossereignis die 
Führung auf dem Schadenplatz. 
3 Die Schadenplatzkommandanten und 
Schadenplatzkommandantinnen bilden 
ein dem Ereignis entsprechendes Scha-
denplatzkommando. 

§ 21 Schadenplatzkommando 
1 Der Regierungsrat ernennt kantonale 
Schadenplatzkommandantinnen und 
Schadenplatzkommandanten. 
2 Sie sind Mitglieder des Kantonalen 
Führungsstabs. 
3 Sie übernehmen bei einem Ereignis ge-
mäss §§ 3 ff. oder für spezifische Aufga-
ben die Führung vor Ort. 

Abs. 1 wird aus dem bisherigen Recht über-
nommen.  
 
Abs. 2 Die Bestimmung wurde aus der bisheri-
gen § 4 Verordnung zum Gesetz über den Be-
völkerungsschutz und den Zivilschutz ins Ge-
setz übernommen. Die Regelung soll seiner Be-
deutung entsprechend auf Gesetzesstufe erfol-
gen.  
 
Abs. 3 Bei den spezifischen Aufgaben handelt 
es sich um Aufgaben, die die Führungskompe-
tenz einer Schadenplatzkommandantin oder ei-
nes Schadenplatzkommandanten erfordern. 
Spezifische Aufgaben können sein: 
Leitung einer Tierseuchensanierung, Leitung ei-
ner ABC-Messorganisation, etc. Die spezifi-
schen Aufgaben werden durch den Regierungs-
rat oder die Leitung des Kantonalen Führungs-
stabes definiert.  
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 9 Zusammenarbeit mit anderen Kan-
tonen und dem grenznahen Ausland 
Der Regierungsrat kann im Rahmen sei-
ner Zuständigkeit Zusammenarbeitsver-
träge mit anderen Kantonen und dem 
grenznahen Ausland endgültig abschlies-
sen. 

§ 22 Zusammenarbeit mit anderen 
Kantonen und dem grenznahen Aus-
land 
1 Der Regierungsrat kann im Rahmen 
seiner Zuständigkeit Zusammenarbeits-
verträge mit anderen Kantonen und dem 
grenznahen Ausland endgültig abschlies-
sen. 

Keine Änderungen. 

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 19 Ausbildung der Führung 
1 Der Kanton ist zuständig für die Aus- 
und Weiterbildung der Führungsstäbe 
und der Verantwortlichen in der Scha-
denplatzorganisation. 
2 Die Gemeinden sind für die Fortbildung 
ihrer Führungsstäbe gemäss den Richtli-
nien des Kantons zuständig. 
3 Der Kanton ist zuständig für die Fortbil-
dung des kantonalen Krisenstabes und 
der Verantwortlichen der Schadenplatz-
organisation. 

§ 23 Ausbildung der Führung 
1 Der Kanton ist zuständig: 
a. für die Grundausbildung der Führungs-
stäbe der Einwohnergemeinden und des 
Kantons sowie des Schadenplatzkom-
mandos; 
b. für die Fortbildung des Kantonalen 
Führungsstabes und des Schadenplatz-
kommandos. 
2 Der Kanton kann für betriebliche Füh-
rungsstäbe kostenpflichtige Grundausbil-
dungs- und Fortbildungskurse anbieten. 
3 Der Kanton kann Instruktionskurse, 
Stabs- und Einsatzübungen mit den Or-
ganisationen der Einwohnergemeinden 
und des Kantons durchführen. Diese sind 
zur Teilnahme verpflichtet. 
 

Abs. 1: 
Um ein einheitliches Führungs- und Stabsver-
ständnis sowie einheitliche Prozesse sicherstel-
len zu können, muss die Grundausbildung aller 
Funktionsträger durch den Kanton erfolgen. 
 
Abs. 2:  
Betriebe, welche der Störfallverordnung unter-
liegen, sollten über eine Notfallorganisation ver-
fügen. Um ein einheitliches Prozessverständnis 
in einer Ereignisbewältigung sicherstellen zu 
können, bietet der Kanton massgeschneiderte 
Ausbildungskurse an. Die Kosten tragen die Be-
triebe. 
 
Abs. 3: 
Im Sinne einer wirkungsvollen Information oder 
Instruktion bei Bevölkerungsschutz relevanten 
Themen wie Konzeption, Einsatztaktik, Einsatz-
planung und Implementierung von Systemen, 
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usw. werden durch den Kanton zentrale Instruk-
tionskurse durchgeführt.  

Rund alle zwei Jahre führt der Kanton eine 
Stabs- und/oder Einsatzübung durch. Bei die-
sen Übungen geht es um die Festigung der Zu-
sammenarbeit zwischen Führungsstäben, Poli-
zei, Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz und Spezia-
listen sowie der Anwendung der Führungs- und 
Fachkompetenz in einem anspruchsvollen Um-
feld. Die Übungen werden im Verbund und ent-
sprechend der geltenden räumlichen und orga-
nisatorischen Einsatzkonzeption durchgeführt. 

Um einen einheitlichen Wissensstand im gan-
zen Kanton sicher zu stellen und die konzeptio-
nell festgelegte Zusammenarbeit in einem Ein-
satzraum zu erreichen, sind die Organisationen 
zur Teilnahme verpflichtet (2. Satz von Abs. 3).  
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 22 Finanzierung 
1 Der Kanton trägt im Bevölkerungs-
schutz die Kosten, die nicht von den Ge-
meinden oder den Partnerorganisationen 
getragen werden müssen. 
2 Die Gemeinden tragen im Bevölke-
rungsschutz die Kosten für: 

a. die administrativen Arbeiten, die im 
Zusammenhang mit ihrer Zuständig-
keit stehen; 

b. die Einsatzbereitschaft und den Ein-
satz ihrer Führungsstäbe; 

c. Übungen, die von den Gemeinden o-
der den regionalen Verbünden ange-
ordnet werden; 

d. das Material, das von den Gemein-
den oder den regionalen Verbünden 
benötigt und nicht von den Partneror-
ganisationen zur Verfügung gestellt 
wird; 

e. Einsätze von Partnerorganisationen 
auf ihrem Gebiet, sofern diese Kosten 
nicht durch die Partnerorganisationen 
selbst getragen werden; 

f. den Betrieb und den Unterhalt der 
Systeme zur Alarmierung der Bevöl-
kerung. 

3 Die Partnerorganisationen tragen die 
Kosten für ihre Einsatzbereitschaft ge-
mäss ihrer speziellen Gesetzgebung. 
 

§ 24 Finanzierung 
1 Der Kanton trägt die Kosten für die ihm 
übertragenen Aufgaben, sofern dieses 
Gesetz keine abweichende Regelung 
vorsieht. 

Mit dieser Bestimmung wird festgehalten, dass 
der Kanton die Kosten für die ihm übertragenen 
Aufgaben trägt. Vorbehalten bleiben abwei-
chende Regelungen dieses Gesetzes.  
Die einzelnen Aufgaben, deren Kosten der Kan-
ton trägt, werden in der Verordnung aufgenom-
men. 
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5 Gemeinsame Bestimmungen 
 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 13 Aufgebot der Führungsstäbe 
1 Die Führungsstäbe können durch den 
zuständigen Einsatzleiter, die zuständige 
Einsatzleiterin oder den Schadenplatz-
kommandanten, die Schadenplatzkom-
mandantin sowie die zuständige Behörde 
aufgeboten werden. 
2 Gemeindeführungsstäbe oder regionale 
Führungsstäbe können auch durch den 
Regierungsrat oder den kantonalen Kri-
senstab aufgeboten werden. 

§ 25 Aufgebot der Führungsstäbe 
1 Die Führungsstäbe können durch die 
Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-
Landschaft, den zuständigen Einsatzlei-
ter, die zuständige Einsatzleiterin oder 
den zuständigen Schadenplatzkomman-
danten, die zuständige Schadenplatz-
kommandantin sowie die zuständige Be-
hörde aufgeboten werden. 
2 Gemeindeführungsstäbe oder regionale 
Führungsstäbe können auch durch den 
Kantonalen Führungsstab aufgeboten 
werden. 

Die Bestimmung wurde ergänzt mit „Einsatzleit-
zentrale der Polizei Basel-Landschaft“. Die ELZ 
soll ebenfalls die Kompetenz erhalten, die Füh-
rungsstäbe aufzubieten.  
 
Die „zuständige Behörde“ im Sinne von Abs. 2 
ist der Gemeinderat für die Gemeindeführungs-
stäbe und die regionalen Führungsstäbe sowie 
der Regierungsrat für den Kantonalen Füh-
rungsstab.  
 
Gestrichen wurde die Kompetenz des Regie-
rungsrates, direkt die Gemeindeführungsstäbe 
oder die regionalen Führungsstäbe aufzubieten. 
Der Regierungsrat handelt nicht operativ. Ope-
rative Handlungen (wie das Aufbieten von wei-
teren Führungsstäben) werden vom Kantonalen 
Führungsstab ausgeführt. Daher wird nur noch 
der Kantonale Führungsstab im Abs. 2 erwähnt. 

 
 

Bisheriges Recht 

 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 15 Alarmierung und Telematik 
1 Der Regierungsrat regelt die Warnung 
und Alarmierung der Bevölkerung sowie 
die Erteilung von Verhaltensanweisun-
gen. 
2 Der Kanton sorgt nach den Vorgaben 
des Bundes für einheitliche Telematik-
systeme für die Führung. 

§ 26 Warnung und Alarmierung 
1 Der Regierungsrat regelt die Warnung 
und Alarmierung der Bevölkerung sowie 
die Erteilung von Verhaltensempfehlun-
gen und Verhaltensanweisungen. 
 

Diese Bestimmung befasst sich nun aus-
schliesslich mit der Warnung und Alarmierung 
der Bevölkerung. Sie wurde zudem ergänzt mit 
dem Begriff der Verhaltensempfehlung. Damit 
soll verdeutlicht werden, dass nicht ausschliess-
lich verbindliche Anweisungen erteilt werden 
können, sondern auch Empfehlungen. 
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 15 Alarmierung und Telematik 
1 Der Regierungsrat regelt die Warnung 
und Alarmierung der Bevölkerung sowie 
die Erteilung von Verhaltensanweisun-
gen. 
2 Der Kanton sorgt nach den Vorgaben 
des Bundes für einheitliche Telematik-
systeme für die Führung. 

§ 27 Informations- und Kommunikati-
onstechnologie für die Führung  
1 Der Regierungsrat regelt im Verhältnis 
des Kantons zu den Gemeinden die An-
wendung einheitlicher Kommunikations- 
und Führungssysteme.  

Damit Ereignisse erfolgreich bewältigt werden 
können, ist eine einheitliche und zeitgerechte 
Führung erforderlich. Um diese zu gewährleis-
ten, ist es unumgänglich, dass die in die Ereig-
nisbewältigung involvierten Organisationen mit-
einander kommunizieren können. Dazu sind si-
chere Kommunikationsmittel (bspw. POLY-
COM) notwendig. Ebenfalls ist es erforderlich, 
dass Informationen mit Hilfe von Führungssys-
temen (Lage- und Analysetool) gesammelt, auf-
bereitet und analysiert werden können.  

Damit die verschiedenen Organisationen mitei-
nander kommunizieren und sich austauschen 
können, ist es erforderlich, dass sie einheitliche 
Systeme verwenden. Die Vorgabe, dass die 
Systeme einheitlich sein müssen, beschränkt 
sich auf Systeme, die in der Zusammenarbeit 
der Führungsebenen zwischen Kanton und den 
Gemeinden verwendet werden.  

Bsp.: POLYCOM ist das Sicherheitsfunknetz 
der Behörden und Organisationen für Rettung 
und Sicherheit (BORS) der Schweiz. Die Grund-
lage für das Sicherheitsfunknetz POLYCOM ist 
ein Bundesratsbeschluss vom 21. Februar 
2001. Das Sicherheitsfunknetz POLYCOM 
wurde in der Zwischenzeit in allen Kantonen so-
wie dem Fürstentum Lichtenstein aufgebaut und 
steht im Einsatz. Es ist das einzige Kommunika-
tionsmittel auf Mobilfunkbasis, welches in Kri-
sen und ausserordentlichen Lagen, auch bei 
Ausfall des Stromnetzes den Einsatzkräften zur 
Verfügung steht.  
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Es ist eine Verpflichtung des Kantons zur Anhö-
rung der Gemeinden vor dem Entscheid zur 
Systemwahl in die Verordnung zum BSG aufzu-
nehmen.  
  

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 16 Pflichten für die Bevölkerung 
1 Massnahmen und Anordnungen der 
kantonalen und kommunalen Behörden 
bei Katastrophen, Notlagen und schwe-
ren Mangellagen, insbesondere Eingriffe 
in die persönliche Freiheit, in Besitz und 
Eigentum, sind für jede Person verbind-
lich. 
2 Die politische Führung kann Personen, 
die nicht bei den Partnerorganisationen 
eingeteilt sind, zur Hilfeleistung verpflich-
ten. 
3 Der Kanton sorgt für einen genügenden 
Versicherungsschutz für Personen, die 
zur Hilfeleistung verpflichtet werden. 
 

§ 28 Versicherungsschutz 
1 Die für das Aufgebot zuständige Be-
hörde sorgt für einen genügenden Versi-
cherungsschutz für Personen, die Hilfe-
leistungen erbringen. 

Abs. 1 der bisherigen Bestimmung wird nicht 
mehr in die Gesetzgebung aufgenommen. Die 
Möglichkeit, Massnahmen und Anordnungen zu 
treffen, die in die Grundrechte eingreifen, ist be-
reits vorhanden. Dass diese für die Betroffenen, 
sofern die Massnahmen und Anordnungen die 
rechtsstaatlichen Voraussetzungen erfüllen, 
verbindlich sind, ist eine Folge dieser Massnah-
men und Anordnungen und muss nicht explizit 
erwähnt werden.  
 
Abs. 1 
Personen, die bei einem Ereignis Hilfeleistun-
gen erbringen, sei dies auf freiwilliger Basis o-
der als Verpflichtete, sollen ausreichend versi-
chert sein. Sie sollen gegen Unfall sowie vor 
den Folgen einer Haftung versichert sein.  
 
Die Verantwortung für das Vorhandensein eines 
Versicherungsschutzes liegt dabei bei der auf-
bietenden Stelle, da nur diese einen Überblick 
darüber hat, welche Personen von ihnen aufge-
boten wurden und im Einsatz sind.  
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 17 Verhältnismässigkeit 

Alle Massnahmen, Anordnungen und 
persönlichen Aufgebote müssen den 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit be-
achten und im öffentlichen Interesse lie-
gen. 

§ 29 Verhältnismässigkeit 
1 Alle Massnahmen, Anordnungen und 
persönlichen Aufgebote müssen den 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit be-
achten und im öffentlichen Interesse lie-
gen. 

Diese Bestimmung wird aufgrund seiner Bedeu-
tung in das neue Gesetz überführt. Der Grund-
satz der Verhältnismässigkeit sowie des Han-
delns im öffentlichen Interesse ist bereits in der 
Kantonsverfassung festgeschrieben (§ 4 Abs. 2 
KV).  

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 23 Rückgriff 

Der Kanton und die Gemeinden können 
für die Kosten, die ihnen im Zusammen-
hang mit Katastrophen und Notlagen ent-
stehen, auf die Verursacher und Verursa-
cherinnen Rückgriff nehmen. 

§ 30 Kostenersatz 
1 Die Einwohnergemeinden und der Kan-
ton können die Kosten, die ihnen im Zu-
sammenhang mit Grossereignissen, Ka-
tastrophen und Notlagen entstehen, den 
Verursachern und den Verursacherinnen 
in Rechnung stellen. 
2 Die Kosten der Partnerorganisationen 
können in dem Umfang in Rechnung ge-
stellt werden, den die Gesetzgebungen 
betreffend die jeweiligen Partnerorgani-
sationen vorsehen.   

Der Begriff „Kostenersatz“ wird durch „Rückgriff“ 
ersetzt. Mit der sprachlichen Anpassung wird 
am Inhalt nichts geändert, es erfolgt aber eine 
sprachliche Anpassung an die bestehende Ge-
setzgebung (vgl. Gewässerschutzgesetzge-
bung). 
Abs. 1: 
Der Begriff „Grossereignis“ wurde aufgenom-
men. Damit kann auch bei einem Grossereignis 
dem Verursacher resp. der Verursacherin die 
Einsatzkosten überbunden werden.  
 
Abs. 2 
Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, dass 
die gesetzlichen Bestimmungen der Partneror-
ganisationen für den Ersatz der Kosten der 
Partnerorganisationen auch für bevölkerungs-
schutzrelevante Ereignisse gelten. 

Die Gebühren sind in einer Gebührenordnung 
festzulegen.   
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6 Kulturgüterschutz 
 

Geltende Bestimmungen Neue Bestimmungen Bemerkungen 
 

 § 31 Aufgaben der Einwohnergemein-
den 
1Die Einwohnergemeinden erstellen ein 
Inventar geschützter Kulturgüter von lo-
kaler Bedeutung und führen es perio-
disch nach. 
2Die Einwohnergemeinden erstellen in 
Zusammenarbeit mit den Partnerorgani-
sationen eine Einsatz- und Evakuations-
planung für die Kulturgüter von lokaler 
Bedeutung.  
3 Sie informieren die Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Kulturgütern über 
die Vorbereitung und Durchführung von 
Schutzmassnahmen. 
 

Abs. 1 
Die Inventarisierung von Kulturgütern ist eine 
der Massnahmen zum Schutz der Kulturgüter. 
Die Kulturgüter sind in drei verschiedene Kate-
gorien eingeteilt. Es sind dies die Kulturgüter 
von nationaler (A-Objekt), von regionaler (B-Ob-
jekt) und von lokaler (C-Objekt) Bedeutung (Art. 
1 Abs. 1 der Verordnung über den Schutz der 
Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Ka-
tastrophen und in Notlagen, KGSV, SR 
520.315). Der Bund, resp. das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz (BABS), führt ein Kulturgü-
terschutzinventar (KGS-Inventar) mit Objekten 
von nationaler und regionaler Bedeutung (Art. 4 
Bst. d des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei 
Katastrophen und in Notlagen, KGSG, SR 
520.36). Das KGS-Inventar wird vom BABS in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Eid-
genössischen Kommission für Kulturgüterschutz 
erstellt und periodisch nachgeführt (Art. 2 
KGSV).  

Das KGS-Inventar ist bereits erstellt. Heute geht 
es noch darum, dieses Inventar periodisch 
nachzuführen.  

 

                                                

 

5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20132905/index.html 
6 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122172/index.html 
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Art. 2 Abs. 2 KGSV bestimmt, dass die Kantone 
die Bezeichnung der C-Objekte (lokale Bedeu-
tung) regeln. Für die Bezeichnung und Auflis-
tung (Inventarisierung) von Kulturgütern von lo-
kaler Bedeutung ist es sinnvoll, diese Aufgabe 
den Einwohnergemeinden zu übertragen. 
Die Einwohnergemeinden können am besten 
beurteilen, welche Objekte Kulturgüter von loka-
ler Bedeutung sind, resp. welche Objekte diese 
Bedeutung haben sollen. Die Kriterien zur Ein-
teilung der Kulturgüter finden sich in Art. 1 Abs. 
2 KGSV.  
Zum heutigen Zeitpunkt sind ca. 80 % der Ob-
jekte von lokaler Bedeutung aufgelistet. Davon 
sind ca. 70 % mit einem Beschluss des Ge-
meinderates bezeichnet worden. 

Abs. 2 
Eine Einsatz- und Evakuationsplanung wird in 
Zusammenarbeit mit den Partnern (Zivilschutz 
und Feuerwehr) erarbeitet und dient als Hilfe für 
die Entschlussfassung zum Schutz des Kultur-
gutes im Ereignisfall.   
 
Abs. 3 
Art. 5 Abs. 2 des KGSG sieht eine Mitteilungs-
pflicht der Schutzmassnahmen durch die Kan-
tone an die Eigentümerinnen und Eigentümer 
vor.  
Es wird eine Mitteilungspflicht an die Eigentü-
mer und Eigentümerinnen auch für die Einwoh-
nergemeinden festgelegt und zwar für diejeni-
gen Schutzmassnahmen, für deren Vorberei-
tung und Durchführung die Einwohnergemein-
den zuständig sind.  
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Zu den Schutzmassnahmen, die in den Aufga-
benbereich der Gemeinden bezüglich der Ob-
jekte von lokaler Bedeutung fallen, gehören die 
Inventarisierung, die Einsatzpläne sowie die 
Kennzeichnung der Kulturgüter. 
  

 

Geltende Bestimmungen Neue Bestimmungen Bemerkungen 
 

 

 

§ 32 Aufgaben des Kantons 
1Der Kanton unterstützt den Bund bei der 
Erstellung des Inventars geschützter Kul-
turgüter von nationaler und regionaler 
Bedeutung.  
2Der Regierungsrat beantragt die Auf-
nahme der Kulturgüter von nationaler 
und regionaler Bedeutung in das Kultur-
güterschutzinventar des Bundes. 
3Der Kanton erstellt in Zusammenarbeit 
mit den Partnerorganisationen eine Ein-
satz- und Evakuationsplanung für die 
Kulturgüter von nationaler und regionaler 
Bedeutung.  
4 Er stellt im Ereignisfall Schutzräume für 
die Aufnahme von evakuierten Kulturgü-
tern von nationaler und regionaler Be-
deutung bereit.  
 

Abs. 1 
Das BABS erstellt in Zusammenarbeit u.a. mit 
den Kantonen das Kulturgüterschutzinventar mit 
den Objekten von nationaler und regionaler Be-
deutung (A- und B- Objekte, Art. 2 KGSV). 
Diese Zusammenarbeit resp. die Unterstützung 
des Bundes durch den Kanton ist als Aufgabe 
des Kantons gesetzlich zu verankern.  
 
Abs. 2: 
Der Regierungsrat beantragt die Aufnahme von 
Kulturgütern, die in das Bundesinventar aufge-
nommen werden sollen. Die Aufnahme in das 
Bundesinventar hat insbesondere die – kosten-
intensive – Verpflichtung zur Folge, Sicherstel-
lungsdokumentationen zu erstellen. 
 
Abs. 3  
Dem Kanton wird die Aufgabe zugeteilt, für Kul-
turgüter von nationaler und regionaler Bedeu-
tung die Einsatzplanung sowie die Evakuations-
planung zu erstellen. Sowohl Einsatzplanung 
als auch Evakuationsplanung sind Massnah-
men zum Schutz von Kulturgütern. Sie dienen 
den Einsatzkräften als Entscheidungs- und 
Handlungsgrundlage im Ereignisfall. 
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Abs. 4: 
Das Bundesgesetz über den Schutz der Kultur-
güter sieht das Bereitstellen von Kulturgüter-
schutzräumen nur als Kann-Vorschrift vor.  
Damit im Ernstfall aber die Kulturgüter wir-
kungsvoll geschützt werden können, erscheint 
es angemessen, diese Kann-Vorschrift in einen 
verbindlichen Auftrag zu formulieren.  
In den nächsten Jahren werden Schutzanlagen 
aufgehoben. Diese Schutzanlagen können, so-
fern sie für die Aufbewahrung von Kulturgütern 
geeignet sind, als Kulturgüterschutzräume wei-
ter genutzt werden. Der Kanton kann solche An-
lagen erwerben oder die Verfügbarkeit mit den 
Gemeinden vereinbaren.  

Eine weitere Schutzmassnahme sind Sicher-
stellungsdokumentationen sowie fotografische 
Sicherheitskopien von Kulturgütern. Sie ermög-
lichen im Falle einer Beschädigung oder Zerstö-
rung eines Kulturgutes eine Wiederinstandstel-
lung oder sind zumindest eine Überlieferung 
des letzten bekannten Zustandes. Das KGSG 
legt in Art. 5 Abs. 3 fest, dass es zu den Aufga-
ben der Kantone gehört, von ihren besonders 
schutzwürdigen Kulturgütern (A- und B- Ob-
jekte) Sicherstellungsdokumentationen sowie 
fotografische Sicherheitskopien zu erstellen. 
Ausgenommen davon sind die Kulturgüter, die 
im Eigentum des Bundes sind oder ihm anver-
traut sind (Art. 3 Abs. 1 KGSG).  

Da diese Kantonsaufgabe bereits im Bundesge-
setz festgehalten ist, wird sie im kantonalen Ge-
setz nicht noch einmal aufgeführt. 
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Geltende Bestimmungen Neue Bestimmungen Bemerkungen 
 

 

 

§ 33 Finanzierung  
1 Die Einwohnergemeinden tragen die 
Kosten für die Massnahmen im Kulturgü-
terschutz, für die sie zuständig sind. 
2 Der Kanton trägt die Kosten für die 
Massnahmen im Kulturgüterschutz, für 
die er zuständig ist. 

Abs. 1 und 2: 
Die Finanzierung richtet sich nach der Zustän-
digkeit für die Aufgabenerfüllung. Die Zustän-
digkeiten ergeben sich aus dem kantonalen Be-
völkerungsschutzgesetz sowie aus der Bundes-
gesetzgebung zum Kulturgüterschutz. 
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7 Strafbestimmungen und Rechtspflege 
 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 37 Strafbestimmungen 
1Wer Anordnungen und Verhaltensan-
weisungen der zuständigen Führungs-
stäbe nicht beachtet, wird mit Busse bis 
zu 10‘000 Fr. bestraft.  
2In leichten Fällen kann die zuständige 
Behörde auf die Einleitung eines Straf-
verfahrens verzichten; sie kann die be-
treffende Person verwarnen.   
 

§ 34 Strafbestimmungen 
1 Wer gegen gestützt auf dieses Gesetz 
erlassene Anordnungen und Verhaltens-
anweisungen verstösst, wird mit Busse 
bestraft. 
2 In leichten Fällen kann die zuständige 
Behörde auf die Einleitung eines Straf-
verfahrens verzichten; sie kann die be-
treffende Person verwarnen.  
 

Die Strafbestimmung wurde umformuliert. Damit 
sind nun Verstösse gegen Anordnungen und 
Verhaltensanweisungen strafbar unabhängig 
davon, von welcher Behörde die Anordnungen 
oder Verhaltensanweisungen erlassen wurden.  
Neu wird auf die Nennung eines oberen Straf-
rahmens verzichtet und es wird in der Strafdro-
hung „Busse“ angedroht. Damit gilt als Strafrah-
men Busse im Betrag von CHF 50.-- bis CHF 
50‘000.--. Damit gilt als Strafrahmen gemäss § 
1 Abs. 3 des kantonalen Übertretungsstrafge-
setzes (SGS 241)7 Busse im Betrag von CHF 
50.-- bis CHF 50‘000.--. 
 
Abs. 2 
Der leichte Fall und die damit verbundene Mög-
lichkeit der Verwarnung wird beibehalten.  

 

  

                                                

 

7 http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/241 
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Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 38 Zuständige Instanz für den Ent-
scheid über vermögensrechtliche An-
sprüche 

Die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion 
entscheidet erstinstanzlich über:  

a. Schadenersatzansprüche und 
Rückgriffsforderungen für Schä-
den, die während kantonalen und 
kommunalen Dienstleistungen 
entstanden sind; 

b. Ansprüche vermögensrechtlicher 
Art von oder gegen den Kanton o-
der die Gemeinden, die sich auf 
die Bundesgesetzgebung über 
den Bevölkerungsschutz stützen. 

§ 35 Zuständige Instanz für den Ent-
scheid über vermögensrechtliche An-
sprüche 

1 Die Sicherheitsdirektion entscheidet 
erstinstanzlich über:  

a. Schadenersatzansprüche und 
Rückgriffsforderungen für Schä-
den, die während kantonaler und 
kommunaler Dienstleistungen 
entstanden sind; 

b. Ansprüche vermögensrechtlicher 
Art von oder gegen den Kanton o-
der die Gemeinden, die sich auf 
die Bundesgesetzgebung über 
den Bevölkerungsschutz stützen. 

 

Die Bezeichnung „Justiz-, Polizei- und Militärdi-
rektion“ wurde durch die aktuelle Bezeichnung 
„Sicherheitsdirektion“ ersetzt.  

 
 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 39 Verfahrensrecht 
1 Beschwerden gegen Verfügungen, die 
gestützt auf dieses Gesetz oder auf die 
Bundesgesetzgebung über den Bevölke-
rungs- und Zivilschutz, den Kulturgüter-
schutz oder die wirtschaftliche Landes-
versorgung erlassen werden, kommt 
keine aufschiebende Wirkung zu.  
2 Die Beschwerdeinstanz kann auf Antrag 
die aufschiebende Wirkung zuerkennen, 
wenn der beschwerdeführenden Person 
ein nicht wiedergutzumachender Nachteil 
entstünde.  

§ 36 Verfahrensrecht 
1 Beschwerden gegen Verfügungen, die 
gestützt auf dieses Gesetz oder auf die 
Bundesgesetzgebung über den Bevölke-
rungs- und Zivilschutz, den Kulturgüter-
schutz oder die wirtschaftliche Landes-
versorgung erlassen werden, kommt 
keine aufschiebende Wirkung zu. 
2 Die Beschwerdeinstanz kann auf Antrag 
die aufschiebende Wirkung zuerkennen, 
wenn der beschwerdeführenden Person 
ein nicht wiedergutzumachender Nachteil 
entstünde. 
 

Keine Änderungen  
 



44 

 

8 Schlussbestimmungen 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

Keine Bestimmung  § 37 Übergangsbestimmung  
1 Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
hängigen Beschwerden werden nach al-
tem Recht beurteilt.   
2 Auf alle anderen Verfahren finden die 
neuen Bestimmungen Anwendung. 
 

Mit dieser Bestimmung wird die Frage des an-
wendbaren Rechts geklärt. 
Auf hängige Beschwerden (Rechtmittelverfah-
ren) findet das alte Recht Anwendung. Auf alle 
anderen Verfahren das neue Recht. 

 

Bisheriges Recht 
 

Neues Recht Bemerkungen 

§ 40 Umsetzung  

Die Gemeinden passen ihre Organisation 
und reglementarischen Bestimmungen 
innert drei Jahren seit Inkrafttreten des 
Gesetzes den Bestimmungen dieses Ge-
setzes an.  

§ 38 Umsetzung 
1 Die Einwohnergemeinden passen ihre 
Organisation und reglementarischen 
Bestimmungen innert drei Jahren seit In-
krafttreten des Gesetzes dessen Bestim-
mungen an. 
 

Keine Änderungen. 
Allenfalls besteht Anpassungsbedarf bei den 
Gemeinden in der Ausgestaltung der Verbund-
verträge.   
 

 


